
9. Februar 2020, kurz vor «Corona»: Erneut weit über 60% «Ja» für den Wohnschutz - ein weiterer Grosserfolg an den Basler Stimmurnen nach dem 10. Juli 2018.

Von Beat Leuthardt,  
Leiter Rechtsabteilung

Nicht alle Basler Behörden 
mach(t)en während des ver-
fügten Notstands einen gu-

ten Job. Die 
Staatliche 
Mietschlich-
tungsstelle 
ärgert und 
ängstigt seit 
März viele 
Mietpartei-

en mit Formalismus, Büro-
kratie und fehlendem Gespür. 
In Zeiten von «Corona» 
wiegt das besonders schwer.

Fehlleistungen
So teilte das Mietamt noch 
im März banale administra-
tive Vorgänge wie Klagerück-
züge per Einschreibebrief mit 
– in Zeiten von «Corona» ein 
besonderer, völlig unnötiger 
Stress für vulnerable Miet-
parteien. In anderen Fällen 
versandte es Schreiben, die 
auf eine separate Mitteilung 
des Verhandlungstermins hin-
wiesen. Betroffene Mietpar-
teien fürchteten von da an 
täglich eine «Vorladung» 
trotz «Corona». 
 Dass der Bund alle Schlich-
tungsverhandlungen für 
März, April und bis in den 
Mai untersagt hatte, liess das 
Amt unerwähnt. 
 Als es dann diesen Hinweis 
Ende April endlich einfügte, 
stimmte dies auch schon wie-
der nicht mehr. Denn ohne es 
nach aus-sen zu kommuni-
zieren, hatte die Leitung ab 
11. Mai wieder Normalbe-
trieb beschlossen.

Schlichtungsstelle plagt den Schorenweg 
Ohne Gespür, ohne Recht
Und auch jetzt, in Zeiten der 
«Lockerung», fehlt es der 
Amtsleitung an jeglichem Ge-
spür. «Per Vorladung» wird 
man zu Schlichtungsverhand-
lungen befohlen. Während es 
derzeit bei anderen Behörden 
reicht, sich auf blossen Anruf 
hin von einem Termin abzu-
melden, muss man beim Miet-
amt an der Utengasse hierzu 
«ein Dispensationsgesuch 
stellen». Dies ist einer auf 
Versöhnung und Nieder-
schwelligkeit ausgerichteten 
Amtsstelle unwürdig.
 Auch rechtlich ist das Ver-
halten der Amtsleitung zwei-
felhaft. Grad bei Gruppen-
fällen und Sammelklagen ge-
ben die Betroffenen dem MV 
Basel ihre Vollmacht, damit 
er für sie die Formalitäten er-
ledige. Doch das Amt wendet 
sich direkt an die Mietpartei-
en, ohne auf bestehende Voll-
machtsverhältnisse Rücksicht 
zu nehmen. Es stresst damit 
die vielfach älteren Mieter/
innen – die sich dann erst 
recht und voller Sorge an un-
sere Rechtsabteilung wenden 
müssen.
 Wiederholt haben wir die 
Amtsleitung gebeten, gross-
zügig und einfühlsam zu sein, 
die Ängste der Menschen 
ernst zu nehmen und ihnen 
keine Bürokratie zumuten. 
Das Amt antwortet regelmä-
ssig mit Worthülsen. 

Bürokratisch, unsensibel
Ein neuer Tiefpunkt an bü-
rokratischem, unsensiblem 
und womöglich rechtswidri-
gem Vorgehen hat sich die 

Schlichtungsstelle eben erst 
wieder geleistet. Mit Datum 
vom 7. Mai 2020 hat das 
Amt mehrere Dutzend Ein-
schreibebriefe an die Miet-
parteien in den Schoren-
Hochhäusern versandt. Dar-
in die Kopie eines der bekannt 
schwurbeligen Schreiben des 
«Credit Suisse»-Gegenan-
walts. Was machte die Leite-
rin der Schlichtungsstelle? 
 Sie überliess das Geschäft 
dem Chef-Vorsitzenden, der 
es an die Massengekündigten 
in den Schoren-Hochhäusern 
weiterleiten lässt, «zur schrift- 
lichen Stellungnahme mit 
Frist bis 22. Mai 2020 (ein-
malig erstreckbar)», wie es in 
schlimmstem Amtsdeutsch in 
seiner «Verfügung» heisst. 
 Nun sollen also die rüsti-
gen 92-Jährigen und 85-Jäh-
rigen je einzel schriftlich Stel-
lung nehmen zum nicht sehr 
intelligenten Anliegen, wäh-
rend des vom Bund verhäng-

ten Verhandlungsverbots ei-
ne Gruppenverhandlung mit 
vielleicht 40 oder 50 Mieter/
innen durchführen zu wollen.

Formalistisch
Auch in diesen Fällen hätte 
sich das Mietamt an den be-
vollmächtigten MV Basel 
wenden müssen. Pikant da-
bei: Die Rechtsabteilung des 
MV Basel steckt mit demsel-
ben Gegenanwalt seit Mona-
ten in informellen Verhand-
lungen und kommt dort leid-
lich gut voran. 
 Dass der eine baldige amt-
liche Verhandlung anmahnt, 
ist sein Job. Dass aber das 
Amt dabei seine Hauptauf-
gabe – Schlichten – vergisst 
und sich formalistischer auf-
führt als das Bundesgericht, 
sollte niemandem zugemutet 
werden. Und schon gar nicht 
massengekündigten und da-
her besonders vulnerablen 
Mieter/innen.
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Schorenweg: Symbol für Rendite-Gier der»Credit Suisse»
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Rendite-Gesetz NEIN – Wohnschutzgesetz JA
Von Patrizia Bernasconi und 
Beat Leuthardt 

Vor fast 2 Jahren haben Ba-
sel und Riehen JA gestimmt 
zu unserer neuen Wohn-
schutzverfassung, welche die 
Mieter/innen vor Vertreibung 

und Verdrängung durch Teu-
ersanierungen und Massen-
kündigungen schützen soll. 
Laut Bundesgericht gilt dies 
für den ganzen Kanton. 
 Doch es fehlt noch immer 
ein griffiges Wohnschutzge-
setz. Ideen dafür waren vor-
handen. Aber noch im De-
zember 2018 schaffte es die 
Betonfraktion innerhalb der 
Basler Regierung, ein zahn-
loses Gesetz vorzulegen. 

Die Immobilien-Lobby boxt 
ein Rendite-Gesetz durch
Dieses unwirksame Gesetz, 
in zwei Punkten gar verfas-
sungswidrig, wurde von der 
Rendite-Lobby im Grossen 
Rat mitten in der «Corona»-
Krise mit Brachialgewalt 
durchgeboxt. Sein passender 
Name: «Nichtwohnschutz-
Gesetz». 
 Bravourös hatten die sozi-
al eingestellten Kräfte und 
Parteien, angeführt von der 
Sprecherin im Grossen Rat 

Alexandra Dill, für ein ech-
tes Wohnschutzgesetz ge-
kämpft. (siehe Foto im Innen-
teil) Aber gegen die Phalanx 
der Rendite-getriebenen oder 
gleichgültigen bürgerlichen 
Ratsmehrheit inklusive Grün-
liberale hatte der Wohnschutz 

keine Chance.
 So bleibt ein fürchterliches 
Rendite-Gesetz übrig, das der 
Verdrängung von älteren und 
langjährigen Mieter/innen 
noch zusätzlich Vorschub 
leisten würde. Und diese Fol-
gen der Sanierungen und 
(Massen-) Kündigungen wä-
ren gar noch gesetzlich abge-
sichert. So etwas Unsoziales 
muss verhindert werden!
 Dies zwingt Sie als direkt-
betroffene oder solidarische 
Basler Bürger/innen – und uns 
alle – zu raschem Vorgehen. 
Bereits haben Seniorenver-
bände, politische Parteien 
und wir vom Basler Miete-

rinnen- und Mieterverband 
die nötigen Vorkehren getrof-
fen. 

Referendum und Initiative:
Auch für faire Vermieter!
1. Mit dem Referendum 
(«Nein zum Rendite-Gesetz!» 
oder «Nein zu diesem Nicht-
wohnschutz!») müssen wir 
verhindern, dass das Rendi-
te-freundliche Gesetz in Kraft 
treten kann.
2. Mit einer Initiative («Ja 
zum besseren Wohnschutz-
gesetz!» oder «Ja zum echten 
Wohnschutz!») wollen wir 
vorwärts machen, damit wir 
endlich, endlich ein Wohn-
schutzgesetz erhalten, das sei-
nen Namen verdient.
 Die Frist für das Referen-
dum beträgt nur 6 Wochen. 
Wir wollen vom 1. Juni an 
bis Ende Juni möglichst viele 
gültige Unterschriften bei-
sammen haben.

Patrizia Bernasconi, 
Geschäftsleiterin

Beat Leuthardt, Leiter 
Rechtsabteilung
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Auch für die vielen fairen 
Vermieter!
Die fairen Vermieter/innen 
wollen wir ebenfalls schüt-
zen. Ausgerechnet sie würden 
mit bürokratischen Massnah-
men geplagt, wenn das Ren-
dite-Gesetz nicht verhindert 
würde.
 Die wirklichen «Täter» 
aber schlüpfen durch die  
Maschen. Wer wie die «Zü-
rich» oder die «Credit Suisse» 
ihre Mieten im nicht-tiefen 
Segment angesetzt hat, wird 
von jeglicher Kontrolle be-
freit. Renditemaximierung 
belohnen, anständige Vermie-
ter/innen bestrafen? 
 Die Profiteure im Grossen 
Rat gehören für dieses «Bu-
ebetrickli» abgestraft. Ein so 
absurdes Rendite-Gesetz darf 
nicht durchkommen!
 

JV verschoben
Auf den 2. Juni 2020 war sie ge-
plant, schön sollte sie werden. 
Doch wie überall fällt unsere 
Jahresversammlung dem ver-
fügten Notstand und dem bun-
desrätlichen Versammlungsver-
bot zum Opfer. Wir halten Sie 
auf dem Laufenden.

9. Februar 2020, kurz vor «Corona»: Erneut weit über 60% «Ja» für den Wohnschutz - ein weiterer Grosserfolg an den Basler Stimmurnen nach dem 10. Juli 2018.
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Der MV Basel hilft und schafft Unmögliches
Von Beat Leuthardt

Wir waren vom ersten Tag an 
bereit. Mit dem Aus für die 
Basler Fasnacht verstärkten 
wir unsere Rechtsberatungen. 
Wir antizipierten den Not-
stand, und das ganze MV-
Team legt sich seither ins 
Zeug, voller Elan. Bis heute.
Hilfe für Mikro-Geschäfte.
 «Ich muss schliessen. Mir 
fehlt der Umsatz. Ich kann 
meine Miete nicht mehr be-
zahlen.» Von den Nöten we-
gen der Zwangsschliessung 
erfuhr unsere Hotline noch 
vor den Medien. Unsere rund 
550 Geschäfts-Mitglieder 
(rund 5% unserer gut 11’000 
Mitglieder) brauchten sofort 
unsere Hilfe.
 Wir klopften bei unseren 
Sozialpartnern an, HEV und 
SVIT. Die schluckten unser 
Mietenerlass-Rettungspaket» 
nicht. Doch unser «Mietzins-
Rettungspaket» trugen sie 
mit. Die engagierte neue Fi-

nanzdirektorin Tanja Soland 
verzichtete denn auch auf 
fünf Wochen Miete für alle 
bei «Immobilien Bsel-Stadt» 
eingemieteten Geschäfte. Ein 
tolles Signal.
 Doch die Gesamtregierung 
klemmte weiterhin. So kre-
ierten wir das «Dreidrittel-
Rettungspaket». Und endlich 
klappte es. Am 9. April war 
unser Abkommen unterzeich-
net; grossen Anteil daran hat 
der aufopfernd mit engagier-
te Maurus Ebneter vom Wir-
teverband. Am 8. Mai end-
lich, nochmals 30 Tage spä-
ter, machte die Basler Regie-
rung unser Modell zu ihrem 
eigenen. 

Hilfe für Wohnungsmieten
Zeitgleich hat der Bund den 
Referenzzinssatz («Hypo-
zins») gesenkt. Wie immer 
löste dies keine Senkungswel-
le aus; wie immer klemmten 
fast alle Vermieter. Im Schat-
ten des verordneten Not-

stands leisteten unsere 
Rechtsexpert/innen rund das 
Vierfache der üblichen Bera-
tungsarbeit. Ihr Knowhow ist 
unersetzlich. So kann etwa 
selbst unsere umfassende 
website mit den besten IT-
Tools keine Chancenprogno-
se abgeben, was die unbere-
chenbare Basler Mietschlich-
tungsstelle angeht.

Schwarze Schafe
Auch im Notstand zeigten 
sich Schwarze Schafe. Trotz 
Milliardengewinnen verwei-
gerten «Zürich» und «Credit 
Suisse» jegliches Entgegen-
kommen. «Gribi» und «In-
tercity» liessen, obwohl ja je-
dermann zuhause bleiben 
musste, Bauarbeiten bis hin 
zum Pressluftbohren zu. 
 Negativ aufgefallen ist 
auch die Mietschlichtungs-
stelle. Unnötige Einschreibe-
briefe und unüberlegte For-
mulare ängstigten viele Miet-
parteien. Und jetzt, wo es der 

Bund wieder erlaubt, will sie 
Verhandlungen mit harter  
Bürokratie durchziehen. Sie 
verschickt einschüchternde 
«Vorladungen» ohne Gespür 
für die Verwundbarkeit von 
Mietparteien. Und sie setzt 
die gebeutelten Massenge-
kündigten am Schorenweg 
mit anwaltlichen Schreiben 
zusätzlich unter Druck. 

Umsichtige Geschäftsstelle
Umsichtig und vorausschau-
end hat unsere Geschäftslei-
terin Patrizia Bernasconi den 
Basler Mieterverband durch 
alle bisherigen Etappen des 
verordneten Notstands ge-
führt. Sie hat frühzeitig von 
persönlicher Sprechstunde 
auf Einzeltermine und dann 
ganz auf Telefon- und Akten-
Rechtsberatung umgestellt. 
Auch der Mix zwischen neu-
en Aussenstellen («Home of-
fice») und Anwesenheit in der 
Geschäftsstelle am Claraplatz 
gelang hervorragend. Und 
selbst die Wohnfachberatung 
konnten wir wir während der 
gesamten Dauer anbieten.

Solidarität seit 1891
Der MV Basel 1891 hat auch 
unter erschwerten Bedingun-
gen seine Pace gehalten und 
ausgebaut. Wir haben unse-
ren Mitglieder jederzeit hel-
fen können, egal ob es ihre 
eigene Wohnung betraf oder 
ihr Geschäft oder beides. 
 Der MV Basel 1891 ist für 
Sie da. Wie schon beim ers-
ten Notstand 1891. Und wie 
in den 1910er, 1930er, 1940er 
und 1970er Notstandszeiten. 
Wir sind stolz auf die Solida-
rität unserer (seit 23 Jahren 
wachsenden Anzahl) Mitglie-
der. Und auf den MV Basel, 
den ersten Schweizer Mieter-
verband.

Symbolbild, MV Basel 1891
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Von Patrizia Bernasconi

Auch zwei Bundesämter (BA) 
konnten uns vom MV Basel 
nicht aus dem Konzept brin-
gen. Zuerst war es am 2. 
März das BA für Wohnungs-

wesen, das die Senkung des 
hypothekarischen Referenz-
zinssatzes mitteilte. Voraus-
schauend hatte ich unser 
Rechtsberatungs-Team für 
den zu erwartenden Ansturm 
verstärkt.
 Drei Tage später kam das 
BA für Gesundheit (BAG) mit 
seinen Empfehlungen und 
Massnahmen zum Schutz  
vor dem Coronavirus. Der 
Massenansturm auf unsere 
Dienstleistungen vervielfach-
te sich. Dennoch war der er-
höhte Gesundheitsschutz für 
Rat Suchende und unser 

Grosser Einsatz für ein echtes Wohnschutzgesetz: Alexandra Dill, Beat Leuthardt, Patrizia Bernasconi und Tonja Zürcher  (v.l.n.r.), auf der Dachterrasse des MV Basel 1891 während der «Corona»-Zeit

Optimal beraten und geschützt
Team jederzeit gewährleistet.
 Noch am Tag der BAG-
Empfehlungen, dem 5. März, 
schloss ich das Wartezimmer. 
Statt Sprechstunden ohne 
Voranmeldung ab 16.30 Uhr 
gab es nun Einzelberatung, 
durchgehend ab 13 Uhr. Wir 
rüsteten unseren grössten 
Raum, das Sitzungszimmer, 
zum Beratungsraum um und 
wahrten so die nötige Dis-
tanz. 
 Eine Woche später hob ich 
den persönlichen Kunden-

kontakt ganz auf. Die telefo-
nische und die Online-Er-
reichbarkeit standen jetzt im 
Vordergrund der Rechtsbe-
ratungen und der Administ-
ration. Ich verstärkte die 
Teams gezielt, um telefonisch 
sämtliche Anfragen beant-
worten. Dazu mussten die 
Akten weiterhin zirkulieren. 

4x so viele Beratungen
Wenige Mitarbeitende blie-
ben in der Geschäftsstelle, die 
übrigen rotierten in unseren 
neuen Aussenstellen, auch 
«Home Office» genannt. Die 
Telekommunikation und die 
Informatik professionell ein-
zurichten war eine weitere 
grosse Herausforderung für 
unseren Verband. Unsere 
«baselnetgroup» machte da-
bei einmal mehr einen gross-
artigen Job.
 Wenn die Zahl der E-Mails 
pro Tag auf mehrere Hundert 
steigt, ist das für jede Person 
in unseren Teams eine Her-
ausforderung. Auch die Ver-
vierfachung der zu bewälti-
genden Akten-Rechtsanfra-
gen auf nunmehr 650 innert 
2 Monaten ist herausfor-

dernd. Kommt etwa bei Hy-
pozins-Anfragen stets auf-
wändige Aktensichtung, Kal-
kulationen und Chancenpro-
gnosen hinzu.
 Ganz wichtig war es, un-
sere Wohnfachberatung auf-
recht zu erhalten. Bekannt-
lich war ja der Zügeltermin 
per 31. März/1. April beson-
ders herausfordernd für die 
betroffenen Mietparteien. 
Unsere Fachfrau Susanna 
Seroussi hat diese Aufgaben 
unter Wahrung aller Vor-
sichtsmassnahmen mit Bra-
vour erledigt.
 Mitte Mai verbreitet sich 
nun eine Stimmung von 
«Normalität». Wir verhalten 
uns weiterhin verantwor-
tungsbewusst und bleiben bei 
unserem Regime. Einlass in 
unsere Geschäftsstelle im MV 
am Claraplatz finden vorläu-
fig weiterhin nur wir von der 
Geschäftsleitung und so we-
nig Mitarbeitende wie mög-
lich. Zusammen mit unseren 
Fachleuten in den Aussenstel-
len bieten wir aber weiterhin 
sämtliche Dienstleistungen in 
höchster Qualität an.
 Sorgen bereiten uns einzig 
die Verhandlungen vor Miet- 
schlichtungsstelle, bei Grup-
penfällen sowieso, aber auch 
bei den Einzelverhandlungen. 
Mitglieder, die von der büro-
kratischen Schlichtungsstelle 
eine «Vorladung» erhalten, 
können sich gern an uns wen-
den, um die vom Amt ver-
langten Dispensationsgesu-
che abzuklären. Mietstreitig-
keiten machen einem schon 
an sich «vulnerabel»; da ist 
jeder Zusatzstress unnötig.

Unsere Forderungen
«Corona» beunruhigte uns. Notrecht und Einfrieren der Amtshandlungen im Mietwohnschutz 
wären daher angemessen gewesen. Wir forderten es bei der Regierung, wir forderten es bei der 
Mietschlichtungsstelle. Und blitzten an beiden Orten ab.
Das wäre nötig gewesen:
> keine Umzüge, keine Wohnungssanierungen
> staatliche Ersatzzahlungen, Verzicht auf April-Miete
> keine Kündigungen, Sistierung der hängigen (Massen-) Kündigungen und Sanierungen
> erleichterte Anfechtung von Kündigungen etc. via E-Mail und ohne Gang zur Post
> Verbot von Wohnungsbesichtigungen durch den Vermieter und Interessent/innen
> allenfalls Notstandsmassnahmen durch den Grossen Rat.

Vorstandssitzung per Video- 
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Grosser Einsatz für ein echtes Wohnschutzgesetz: Alexandra Dill, Beat Leuthardt, Patrizia Bernasconi und Tonja Zürcher  (v.l.n.r.), auf der Dachterrasse des MV Basel 1891 während der «Corona»-Zeit

1/3 + 1/3 + 1/3
Von Beat Leuthardt

Am 9. April, als der verord-
nete Notstand fast schon vier 
Wochen andauerte, stahlen 
sich sieben Personen ins gros-
se Säli des «Bundesbähnli». 
Der gastliche Wirt durfte uns 
nicht bewirten; so stand es in 
der Covid-19-Verordnung 2 
des Bundes.
 Die Interessen konnten ge-
gensätzlicher nicht sein. Ein-
geladen hatten wir vom MV 
Basel 1891 zusammen mit 
dem noch älteren Wirtever-
band Basel (1881), der die 
Gastromieten und die Pach-
ten vertritt. Gekommen wa-
ren aber auch der Hauseigen-
tümerverband Basel-Stadt 
(HEV) und der Immobilien-
wirtschaftsverband (SVIT 
beider Basel).
 Was hatten wir vom MV 
Basel doch für unsere rund 
550 Mikro-Unternehmen un-
ter unseren Mitgliedern ge-
kämpft und lobbyiert. Wir, 
das sind unsere Präsidentin 
Kathrin Bichsel, unsere Ge-
schäftsleiterin Patrizia Ber-
nasconi und der Schreibende. 
Und wie sehr tat es uns der 

Maurus Ebneter, Präsident Wirte-
verband

Dr. Tanja Soland, Regierungsrätin  
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Was nützen unsere Sonderefforts, 
wenn es die breite Öffentlichkeit 
nicht erfährt? Um dies zu verhin-
dern, leistete auch unsere Me- 
dienabteilung Sonderschichten. 
Nebst unseren Mitglied- und 
Newsletter-Kanälen sind Medien-
communiqués noch immer das 
Zuverlässigste. Weil die rechtliche 
und politische Situation ständig 
änderte, publizierten wir zeitwei-
se fast täglich die neuesten Infos. 
Hier ein kleiner Überblick über un-
ser Dutzend Mediencommuni-
qués (bei uns erhältlich gegen Zu-
sendung eines vorfrankierten und 
mit Ihrer Adresse versehenen C4-
Kuverts):
Fr 8. Mai: «Der Basler Mieterver-
band dankt für das Rettungspa-
ket»
Di 5. Mai: «Die leeren Geschenk-
körbe der Basler Regierung» 
Do 23. April: «Nichtwohnschutz-
gesetz schützt Immo-Pfründen»
Mi 22. April: «Etwas Linderung für 

gebeutelte Geschäfts-Mietpar-
teien»
So (!) 19. April: «Sozialpartner ei-
nigen sich auf Dreidrittel-Ret-
tungspaket» [gemeinsam mit 
dem Wirteverband sowie dem 
HEV und dem SVIT] 
Di 7. April: «Jetzt ‚Lex Gribi‘ bzw. 
‚Lex Intercity AG‘!»
Mi 1. April: «Liberale verseggle ih-
re Klientel und verspotten das 
Volk»
Fr 27. März: «Jetzt Basler Not-
recht! »
Di 24. März: «Mietzinsrettungs-
paket: Basler Regierung als Vor-
bild»
Di 17. März: «Bern vergisst die 
Mieter/innen – Basel soll ein-
springen»
Mi 11. März: «Mehr Beratungen 
und mehr individueller Schutz» 
Di 10. März: «Massenkündigun-
gen unterlaufen den Schutz vor 
Corona»

Präsident des Wirteverbands 
Maurus Ebneter doch in 
punkto Engagement gleich; 
seine Beizen und Restaurants 
befinden sich mietzinsmässig 
ja in einer noch höheren  
Liga als die übrigen Kleinge-
schäfte. 
 Zu siebt vereinbarten wir 
schliesslich Historisches. 
Nach vielen Vorgesprächen 
und einem langen Sitzungs-
nachmittag stand das Ab-
kommen. Mikro-Unterneh-
men und Beizen bezahlen für 
das gesamte zweite Quartal 
nur ein Drittel ihrer Vertrags-
miete, wenn sich der Vermie-
ter freiwillig darauf einlässt. 
 Der Vermieter selber ver-
zichtet auf ein Drittel und er-
hält dafürvom Kanton das 
dritte Drittel. So sollen Bei-
zen und Restaurants, Coif-
furen und Physios, Büros und 
NGOs und überhaupt all je-
ne, die in Not geraten sind, 
eine Durststrecke überwin-

den können. Bis zur Ober-
grenze von 20’000 Franken.
Wichtig war und ist uns, dass 
das Geld rasch und unkom-
pliziert erhältlich ist; die Klei-
nen brauchen es sofort. 
 Theoretisch sah dies auch 
die Basler Regierung so. Nur 
zogen nicht alle mit gleichem 
Elan am selben Strick. Her-
vorragende Arbeit lieferte,  
soweit bekannt, die neue  
Finanzdirektorin Tanja So-
land. Auch Kantonspräsiden-
tin Elisabeth Ackermann und 
vor allem ihr Chefbeamter 
Lukas Ott waren, so heisst 
es, sehr hilfreich.
 Nochmals zog fast ein gan-
zer Monat ins Land. Eine par-
lamentarische Motion von 

mir und von HEV-Geschäfts-
führer Andreas Zappalà wur-
de noch nötig. Am 8. Mai 
schliesslich konnte sich die 
Regierung dazu durchringen, 
unser Abkommen zu über-
nehmen, gefolgt vom Grossen 
Rat mit einem Dringlichbe-
schluss. 
 Wir vom MV Basel wer-
den ein wachsames Auge da-
rauf haben. Und Mitte Juni 
wollen wir eine Zwischenbi-
lanz ziehen. So steht es in un-
serem Viererabkommen mit 
den Sozialpartnern. Zu hof-
fen, dass auch dann die Prä-
sidenten von HEV (Helmut 
Hersberger) und SVIT (And-
reas Biedermann) wieder mit 
dabei sein werden.

MV Basel – stets aktuell und transparent
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Ab 1. Juni benötigen wir Ihre Hilfe!

Nein – kein trojanisches Pferd

Unser Aufruf für den kom-
menden Dienstag, 2. Juni 
2020, hier vorweg: Bitte ach-
ten Sie dann speziell auf Ihre 

Post. In Ihrem Briefkosten 
sollte sich dann unser MV-
Kuvert mit dem Grossbogen 
befinden!

 Muster des Grossbogens (am 2. Juni, Pfingstdienstag, in Ihrem Briefkasten!)

Ausfalten:  Der Grossbogen 
besteht aus 2 Teilen, links das 
Referendum («Nein zum 
Renditegesetz!») und rechts 
die Initiative («Ja zum echten 
Wohnschutzgesetz!»). 
 Ihre Doppelunterschrift 
(1x links und 1x rechts): 
Wenn Sie in BS stimmberech-
tigt sind, dann bitte füllen Sie 
es vollständig aus, je 1x links 
und 1x rechts, also im gan-
zen 2x, und unterschreiben 
Sie ebenfalls links und rechts. 
 Weitere Doppelunter-
schriften sammeln: Reichen 
Sie den Grossbogen noch 
rasch bei den Nachbar/innen 
im Haus und beim Einkauf 
herum.  2, 3, 4 oder 5 Dop-
pelunterschriften helfen!

 Rasch retournieren: Nicht 
herumliegen lassen – sofort 
an uns zum MV Basel am 
Claraplatz zurück, mit allen 
Original-Doppelunterschrif-
ten. Per A-Post oder oder in 
unseren Briefkasten im Par-
terre (Haus «Claus & Car-
la»).
 Fragen? Wohnschutz-Hot-
line 079 666 69 79.
 Warum die Eile? Das Nein-
Referendum erfordert von 
Gesetzes wegen innert nur 6 
Wochen mindestens 2000 
gültige Unterschriften! Hel-
fen Sie uns und damit auch 
sich selbst mit möglichst vie-
len gültigen Unterschriften. 
Danke.

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt, macht sich nach Art. 281 bzw. 282 
Strafgesetzbuch strafbar. Die Initiative kann von der Mehrheit der im Zeitpunkt der Rückzugserklärung stimmberechtigten Mitglieder des Initiativkomitees zurückgezogen 
werden (§ 12 Abs. 1 IRG). Initiativkomitee: Kathrin Bichsel; Patrizia Bernasconi; Beat Leuthardt; Franziska Jenny; Johan Göttl, Dr. Jürg Meyer, Barbara Rettenmund, Peter 
Steiner, Tonja Zürcher (sämtlich Vorstandsmitglieder MV Basel 1891).

Auch nur teilweise ausgefüllte Bogen bitte umgehend an uns zurück. 
Basler Mieterinnen- und Mieterverband, Clarastrasse 2, Postfach, 4005 Basel. Weitere Bogen und Infos?: MV Basel am Clara-
platz oder via Internet (www.mvbasel.ch). Jede einzelne Spende willkommen! (PC 40-27794-2, «Initiativen/Referenden»).

Bitte Initiative unterzeichnen und umgehend retournieren!                 

 
 Politische Gemeinde:                  Basel        Riehen             Bettingen            (Zutreffendes bitte ankreuzen)       
 Name und Vorname Geburtsdatum  Wohnadresse Eigenhändige Unterschrift leer
 (von Hand, möglichst lesbar) Tag Monat Jahr (Strasse, Hausnummer)  lassen

JA zu ECHTEM Wohnschutz 
Kantonale Volksinitiative             

Wohnschutzinitiative III 

 MV Basel 1891

Hite aut la velisim dolupis ma aut occaboressi consequo excepra voluptur sus magnimo ssitass equatur, 
volupta quodici sunt que re, sin nonsequidit accab id quosam volentiur, ommolecatio omni dellit pratust 
adio. Xim es am faccaestrume neculparum aut voloris et quident utent.

§1 Absatz 1 (geändert)
Zweck
1 Dieses Gesetz bezweckt den Erhalt und die Schaffung von vielfältigem, unterschiedlichen An-
sprüchen genügendem, insbesondere familiengerechtem wie auch preisgünstigem und bezahl-
barem Wohnraum.
§2 Absatz 1, litera c (geändert), litera d (geändert), litera e (neu) Fördergrundsätze
1 Im Rahmen der Wohnbauförderung sollen insbesondere
c) (geändert) eine hohe Flexibilität für mittelfristige Entwicklungen des Wohnraums bewahrt 
werden,
d) (geändert) Ressourcen und Umwelt geschont werden und
e) der Erhalt von bestehendem bezahlbarem Wohnraum gefördert werden.

§ 3a (neu)
«Paritätische Kommission für Mietwohnraum (PKM)»
1 Der Regierungsrat setzt eine «Paritätische Kommission für Mietwohnraum (PKM)» ein. Diese ist 
personell und organisatorisch Teil der «Staatlichen Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten».
2 Die «Paritätische Kommission für Mietwohnraum (PKM)» erfüllt die ihr gemäss kantonalem 
Recht zugewiesenen Aufgaben.
3 Die «Paritätische Kommission für Mietwohnraum (PKM)» setzt sich aus drei Mitgliedern der 
«Staatlichen Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten» zusammen. Den Vorsitz führt ein Mit-
glied, das Gewähr für eine unabhängige Behandlung der Verfahren bietet; die beiden anderen 
vertreten je die Mieterschaft und die Vermieterschaft.
4 Der Regierungsrat wählt die Mitglieder und die notwendigen Ersatzmitglieder. Wählbar ist, 
wer den Wohnsitz in der Schweiz hat. Der Regierungsrat berücksichtigt bei der Wahl den Bezug 
zum Kanton Basel-Stadt.
5 Der dreigliedrigen «Paritätischen Kommission für Mietwohnraum (PKM)» ist eine Person als 
Schreiberin oder Schreiber beigegeben, die vom Regierungsrat gewählt wird. Die ausserordent-
lichen Schreiberinnen und Schreiber werden mit Genehmigung des zuständigen Departements 
von der «Staatlichen Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten» ernannt.
6 Die Amtsdauer der Mitglieder der «Paritätischen Kommission für Mietwohnraum (PKM)» sowie 

der Schreiberin oder des Schreibers beträgt vier Jahre.
7 Die «Paritätische Kommission für Mietwohnraum (PKM)» erhält ausreichend Ressourcen, da-
mit die Fristen zur Genehmigungserteilung gemäss BPV eingehalten werden können.
8 Die «Paritätische Kommission für Mietwohnraum (PKM)» untersteht administrativ und diszip-
linarisch der Aufsicht des zuständigen Departements.
9 In ihrer Tätigkeit ist die «Paritätische Kommission für Mietwohnraum (PKM)» unabhängig.
10 Entscheide der «Paritätischen Kommission für Mietwohnraum (PKM)» sind für die Bewilli-
gungsbehörde verbindlich.

§ 4 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), Absatz (4-6 neu)
Begriffe
2 Als Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus gelten die Träger des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus, ihre Dachorganisationen und andere nicht gewinnstrebige Institutionen, die 
sich der Förderung von und der Deckung des Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum widmen.
3 Als Zweckentfremdung gilt die Verwendung von Wohnraum als Verwaltungsräume oder zu ge-
werblichen Zwecken. Als Zweckentfremdung gilt bei Wohnungsnot zudem die Umwandlung von 
bestehendem Mietwohnraum in Stockwerkeigentum.
4 Wohnungsnot besteht bei einem Leerwohnungsbestand von 1,5 Prozent oder weniger.
5 Der bestehende bezahlbare Mietwohnraum umfasst grundsätzlich allen Mietwohnraum mit 
Ausnahme von Wohnungen, die für höchstens drei Monate gemietet werden sowie für luxuriöse 
Wohnungen gemäss Art. 253b Absatz 2 OR. 
6 Der Regierungsrat erlässt die die notwendigen Ausführungsbestimmungen zu Abs. 3, 4 und 5 
auf dem Verordnungswege.

§ 7 Absatz 3 (geändert), Absatz 3bis (neu), Absatz 4 (geändert), Absatz 6 (neu)
Abbruch von Wohnraum
3 Vorbehältlich der Einhaltung der nutzungsplanerischen Vorschriften zum Wohnanteil wird die 
Abbruchbewilligung erteilt, wenn in der Folge mindestens 20% mehr Wohnraum entsteht.
3bis Ergänzend zu Abs. 3 hiervor wird in Zeiten der Wohnungsnot die Bewilligung für den Ab-
bruch bezahlbaren Mietwohnraums nur erteilt, wenn in der Folge die von der «Paritätischen 

I N I T I A T I V T E X T

Fortsetzung siehe Rückseite

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt, macht sich nach Art. 281 bzw. 282 
Strafgesetzbuch strafbar. Die Initiative kann von der Mehrheit der im Zeitpunkt der Rückzugserklärung stimmberechtigten Mitglieder des Initiativkomitees zurückgezogen 
werden (§ 12 Abs. 1 IRG). Initiativkomitee: Kathrin Bichsel; Patrizia Bernasconi; Beat Leuthardt; Franziska Jenny; Johan Göttl, Dr. Jürg Meyer, Barbara Rettenmund, Peter 
Steiner, Tonja Zürcher (sämtlich Vorstandsmitglieder MV Basel 1891).

• Ehendam que por abo. Animil magni 
odi con rernamusam eium re eum facca-
tetur alit, sectiae nis as cum net harchil 
lacernatat ullicab oribus, as eturisc ip-
sam, quam reictatatet et fuga. 
• Nam re cor magnimporum ad qui bla-
bo. Erias raectempor aut omnihillab in 
nulparc imporisit arunt ommo ommodita 
et am, tem quae laciist, conemquam 
nullaccum que ne qui re ommo tenit, vel 
ipidus.
• Luptae lit ommo te plabo. Itat opta-
must ulpa velitatem ratusdae apitatius 
sequibus eres ipsanda dolorest audisit.

Auch nur teilweise ausgefüllte Bogen bitte umgehend an uns zurück. 
Basler Mieterinnen- und Mieterverband, Clarastrasse 2, Postfach, 4005 Basel.
Weitere Bogen und Infos?: MV Basel am Claraplatz oder via Internet (www.mvbasel.ch). 
Jede einzelne Spende willkommen! (PC 40-27794-2, «Initiativen/Referenden»).

Bitte Referendum unterzeichnen und umgehend retournieren!                 

NEIN zu diesem NICHT-Wohnschutz 
Kantonales Referndum             

 
 Politische Gemeinde:                  Basel        Riehen             Bettingen            (Zutreffendes bitte ankreuzen)       
 Name und Vorname Geburtsdatum  Wohnadresse Eigenhändige Unterschrift leer
 (von Hand, möglichst lesbar) Tag Monat Jahr (Strasse, Hausnummer)  lassen

 MV Basel 1891

• sit magnam, sendamet.Ulparchil is 
ex enimpor iandit, con consequat reic 
tempell endiae dolestiam volorep eres-
sim quaeriat dolupta quis aperum, odis 
exceperum fugiam id ut atur, sit
• Equi officit et aceati undam aliscitius 
doluptatem quo enihilit, qui culles ide-
bita taectatur?
• Eque que quia cus, idem que nonse-
qui dolore porectium quam nis derovi-
tatem antia quisimu scilitatur simpeli-
bus.
 • Autecepel mint is et andi teni re sa-
pediorpora dunt exerchic tem esedtia.

Haupttext bitte umblättern

Das Rendite-Gesetz ist nicht 
nur ein schlechtes Gesetz. Es 
verstösst gegen § 34 unserer 
Basler Kantonsverfassung. 
Dieser neuen Wohnschutz-
verfassung hatten wir am 10. 
Juni 2018 mit 62% Ja-Stim-
men überwältigend klar  zu-
gestimmt.
1. Die gesamten Wohnver-
hältnisse müssen gemäss Ver-
fassung unter Schutz gestellt 
werden, nicht bloss ein (mehr 
oder weniger kleiner) Teil da-
von.
Gemäss Verfassung bilden die 
«überwiegenden Bedürfnisse 
der Wohnbevölkerung» die 
neue Basis der Basler Wohn-
politik. Dies betrifft also die 
gesamte Wohnbevölkerung; 
es sind unser aller «überwie-
gende Bedürfnisse», in Ruhe 
wohnen gelassen zu werden, 
sei es am Schorenweg oder 
an der Jurastrasse, im Gellert, 

im Grossbasel-West oder in 
Riehen.
2. Sämtlicher Wohnraum 
muss «bezahlbar» (gleich 
«leistbar») sein, nicht bloss 
ein (mehr oder weniger klei-
ner) Teil davon.
Gemäss Verfassung bedeutet 
«bezahlbar», dass jede Miet-
partei innerhalb der von ihr 
gewählten Wohnverhältnisse 
in etwa geschützt bleibt, um 
so vor Verdrängung (durch 

Teuersanierungen) oder gar 
durch Vertreibung (durch 
Massenkündigungen) ver-
schont zu bleiben. Jede Miet-
partei soll also in jener «Ka-
tegorie» wohnen bleiben kön-
nen, zu der sie sich mit Ab-
schluss des Mietvertrags 
entschieden hat, egal, ob sie 
sich nun zum Mittelstand 
zählt oder nicht. Mit «preis-
günstig» hat dies rein gar 
nichts zu tun. (leu)

Erinnern Sie sich noch an den 9. Februar 2020, also vor drei Mo-
naten? Wir haben in Basel beim Mietwohnschutz einen weite-
ren Grosserfolg erzielt. Dann kam «Corona». Jetzt ab 1. Juni 2020 
stehen ein Referendum («Nein zu diesem Rendite-Gesetz!») 
und eine weitere Initiative («Ja zu einem echten Wohnschutz-
gesetz!») an. Bitte seien Sie grosszügig – falls es Ihnen möglich 
ist – und spenden Sie. Vielen Dank!
PC 40-27794-2

Jetzt wichtig: Ihre Spende!

4   Basler Mieterzeitung 20.2020

Bitte umblättern für den Hintergrund-Text der Geschäfts- 
leitung (Seite 6)


